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Entwurf einer Entschließung des Europäischen Parlaments zu der Bedrohung 
unabhängiger Medien in den Niederlanden

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf Artikel 11 der Charta der Grundrechte der EU,

– gestützt auf Artikel 143 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass der Rundfunkverband Ongehoord Nederland (ON!) im 
niederländischen öffentlich-rechtlichen Rundfunkwesen (NPO) rechtlich anerkannt 
wurde;

B. in der Erwägung, dass ON! Menschen eine Stimme gibt, die sich in den Medien nicht 
ausreichend vertreten fühlen, und den Wünschen einer wachsenden Zahl von 
Mitgliedern gerecht wird;

C. in der Erwägung, dass ON! durch das NPO auf der Grundlage subjektiver Beschwerden 
und Untersuchungen mit dem Entzug der Sendelizenz bedroht wird;

1. setzt sich für Freiheit, Pluralismus und Unabhängigkeit der Medien in der EU ein;

2. stellt fest, dass der Rundfunkverband ON! innerhalb des rechtlichen Rahmens tätig ist 
und in den Niederlanden nie vor Gericht erschienen ist, geschweige denn verurteilt 
wurde;

3. stellt fest, dass das NPO den Entzug der Rundfunklizenz beantragt, was noch nie 
geschehen ist und eine schwerwiegende Verletzung der Grundrechte darstellt;

4. bedauert, dass ON! die Arbeit in den Niederlanden unmöglich gemacht wird;

5. fordert die Kommission auf, diese Angelegenheit zu untersuchen und dafür zu sorgen, 
dass die unabhängigen Medien geachtet werden;

6. beauftragt seine Präsidentin, diese Entschließung der Kommission, dem Rat, der 
niederländischen Regierung und der Leitung des NPO zu übermitteln.


